
 

 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

 

 
Satzung der Gemeinde Kammerstein zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von 

Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) vom 21.10.2025 

 

 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kammerstein hat in seiner Sitzung vom 21. Oktober 2025 

die „Satzung der Gemeinde Kammerstein zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von 

Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)“ neu erlassen.  

 

Sie tritt am 22. Oktober 2025 in Kraft. 

 

Die Satzung liegt vom 22. Oktober 2025 bis zum 22. November während der Öffnungszeiten 

in den Räumen des Rathauses der 

 

Gemeinde Kammerstein 

Dorfstraße 10 

91126 Kammerstein 

Zimmer 7, 1. Obergeschoss 

 

zur Einsichtnahme aus. 

 

 

 

Gemeinde Kammerstein 

Kammerstein, den 16. September 2020 

 

Gez. Wolfram Göll 

Erster Bürgermeister 


